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 BERICHT ZUR SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG 
AM 06. JUNI 2024

Punkt 1 JAHRESABSCHLUSS 2023 GEM. § 112 HGO

Gem. § 112 HGO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser Jahresabschluss wurde durch die 
Gemeindeverwaltung unter Mithilfe des Betriebswirtschaftlichen Beratungszen-
trums erstellt, durch den Gemeindevorstand am 18.04.2024 beschlossen und der 
Revision zur Prüfung vorgelegt. § 112 Abs. 9 HGO sieht für die Vorlage des Jah-
resabschlusses eine Frist von 4 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres vor. 
Diese Frist kann für den Jahresabschluss 2023 eingehalten werden. Die Verwal-
tung hat den Abschluss mit Datum 11.04.2023 aufgestellt. 

Nach Abschluss der Prüfung wird der geprüfte Jahresabschluss dem Gemeinde-
vorstand zur Kenntnis gegeben und an den Haupt- und Finanzausschuss sowie 
an die Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung gem. § 113 HGO 
sowie zur Entlastung des Gemeindevorstandes gem. § 114 HGO vorgelegt.

Beschluss:
„Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 2023 gem. § 112 HGO mit 
einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 388.639,56 €, im außer-
ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 62.939,46 € sowie im 
Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 451.579,02 € zur Kenntnis.“ 

Punkt 2  ÜBERPLANMÄßIGE AUSGABEN

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024 war noch nicht bekannt, dass 
der Parkettboden vom DGH Silges dringend überarbeitet werden muss und 
konnte daher in der Planung nicht berücksichtigt werden. 
Für das Produkt 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges werden für das Sachkonto 
6161000 Bauunterhaltung Mittel in Höhe 14.000 € benötigt. 

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 14.000 € sind durch 
die liquiden Mittel gewährleistet.

Beschluss:
„Die Gemeindevertretung nimmt die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 
14.000,00 € für das Produkt 573160, Sachkonto 6161000 zur Kenntnis.“
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Punkt 3  BERICHT HAUSHALTSVOLLZUG NACH §28 GEMHVO ZUM 
30.04.2024

Der Bericht wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung ausführlich erläutert.

Beschluss:
„Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis.“

Punkt 4  4. ÄNDERUNG KOSTENBEITRAGSSATZUNG KINDERGARTEN SILGES 
ZUM 1.8.2024

Der Verwaltungsrat der kath. Kirche St. Peter und Paul, Hofaschenbach als Trä-
ger der kath. Kita St. Raphael beabsichtigt in Abstimmung mit dem Gemeinde-
vorstand der Gemeinde Nüsttal als Trägerin des Kindergartens Naturhüpfer die 
Gebühr unter anderem für die Halbtagsbetreuung anzuheben. Die Gebühr für 
die vormittägliche Betreuung der Ü 3-Kinder von bis zu sechs Stunden wird der-
zeit vom Land Hessen übernommen. Dies ist in § 3 der Kostenbeitragssatzung für 
die Inanspruchnahme der Tageseinrichtung für Kinder in der Gemeinde Nüsttal 
geregelt. Eine Anhebung der Gebühr für die Betreuung im Kindergarten Natur-
hüpfer Silges hat daher keine finanziellen Auswirkungen für die Eltern. Sie ist je-
doch erforderlich, damit die Gebühr für die nachmittägliche Betreuung in der 
kath. Kita St. Raphael angehoben werden kann.

Da die letzte Erhöhung der Kitabeiträge im Jahr 2022 mit bis zu 35 Euro sehr deut-
lich ausfiel, wurde mit dem Verwaltungsrat der kath. Kirche vereinbart, die Bei-
träge lieber öfters, dafür aber moderat anzupassen. Daher hat der Verwaltungs-
rat der kath. Kirche beschlossen, eine Erhöhung der Elternbeiträge zum 1.8.2024 
anzustreben. Im Ü 3-Bereich bedeutet dies, dass der Monatsbeitrag um 5 Euro 
auf 135 Euro erhöht wird. Dieser Monatsbeitrag wird wie oben ausgeführt von 
der Beitragsfreistellung des Landes Hessen überlagert. Daher werden die Eltern 
trotz Erhöhung des Beitrags bei der Halbtagsbetreuung nicht mit höheren Kosten 
belastet. Im Ganztagsbereich erhöht die kath. Kirche um 5 Euro für die Betreu-
ung der Ü 3-Kinder und um 10 Euro für die Betreuung der U 3-Kinder.  

Beschluss:
 „Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die 4. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Tagesein-
richtung für Kinder in der Gemeinde Nüsttal (Kostenbeitragssatzung). Die Sat-
zung tritt mit Wirkung vom 01. August 2024 in Kraft.“
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Punkt 5  VERSCHIEDENES

• BGMin Marion Frohnapfel berichtete über den Sachstand der aktuellen Baupro-
jekte in Nüsttal- Historische Dorfmitte Mittelaschenbach, Umbau und Funktions-
verbesserung DGH Haselstein, Ölepöde Rimmels, Neubaugebiet Wachtberg II OT 
Morles. Ausbau Sigildisstraße 3. Bauabschnitt Silges, Ausbau Schulstraße L3258 OT 
Hofaschenbach, Freibad Gotthards, Eigenkontrollverordnung Kanäle, Erneue-
rung Trinkwasserleitung Brücke Rimmels, Neubau Rad-/Gehweg Morles- Hofa-
schenbach

• Bürgermeisterin Marion Frohnapfel informiert die Gemeindevertretung, dass Flori-
an Hüfner mit Wegzug aus der Gemeinde Nüsttal sein Mandat als Gemeindever-
treter verliert. Der nächste noch nicht berufene Bewerber des Wahlvorschlages 
der CDU mit den meisten Stimmen wird angeschrieben, ob er das Mandat an-
nimmt.

• Sachstand ukrainische Geflüchtete:
Derzeit 52 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet; von den 52 
gemeldeten Personen sind 18 durch die Gemeinde untergebracht; aktuell neue 
Zuweisung einer fünfköpfigen Familie Ende Juni; der Höchststand der gemeindli-
chen Unterbringung betrug 41 Personen

• Außerdem wurde eine Hebesatzempfehlung der Hess. Steuerverwaltung heraus-
gegeben. Die BgmIn erläuterte die hierzu notwendigen Punkte

Beschluss:

-entfällt-
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